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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.03.1984

Norm

StGB §302 Abs1

Rechtssatz

Die Verwaltung der gemäß § 2 StempelmarkenG vom Bund herzustellenden Vorräte an Stempelmarken (einschließlich

solcher mit dem Aufdruck "Kraftfahrzeugsteuer") ist Sache der - zur Hoheitsverwaltung gehörigen - Finanzverwaltung,

unbeschadet der gesetzlich vorgesehenen Mitwirkung von Privatpersonen an der weiteren Verbreitung dieser

Wertzeichen.
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